
 

 

 

 

 

 

 

Frau 

Präsidentin des Nationalrates 

Doris BURES 10. Februar 2016 

Parlament 
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Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Roman Haider, Kolleginnen und Kollegen haben am 

10. Dezember 2015 unter der Zl. 7421/J-NR/2015 an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „Visakosten“ gerichtet. 

 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

 

Zu den Fragen 1 bis 5:  

 

Die Festlegung der Gebühr für Schengenvisa fällt nicht in nationale 

Gesetzgebungskompetenz (Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex)). Zwischen 

Drittstaaten und der EU gibt es auch Visaerleichterungsabkommen, in denen eine reduzierte 

Visumgebühr geregelt ist. Auch hier liegt die Verhandlungsbefugnis bei der EU. 

 

Die Höhe der Gebühr für nationale Visa (Visa D) ist im Bundesgesetz über die Erhebung von 

Gebühren und den Ersatz von Auslagen für Amtshandlungen österreichischer 

Vertretungsbehörden in konsularischen Angelegenheiten (Konsulargebührengesetz 1992 - 

KGG 1992, BGBl. Nr. 100/1992) festgelegt.  

 

 

Zu Frage 6: 

 

Die Einzahlungen aus Visagebühren werden mittels Kapitaltransfer an das Finanzamt für 

Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel abgeführt und nicht bei der Untergliederung 12 

Äußeres verrechnet. 
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Zu den Fragen 7 bis 9: 

 

Die Ausnahmen, wann Visagebühren entfallen können, sind gesetzlich geregelt. Für 

Schengenvisa in Art. 16 Visakodex, für nationale Visa (Visa D) in der Anlage zu § 1 des 

Konsulargebührengesetzes 1992. 

 

 

Zu den Fragen 10 bis 12: 

 

Unterstützungsleistungen zur Finanzierung von Visakosten sind gesetzlich nicht vorgesehen. 
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